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Wiki Kinderkrippe Attendorf
Attendorf 90, 8151 Attendorf
Tel. +43 3137 278 72 • kikri.attendorf@hitzendorf.at

römisch-katholischer Pfarrkindergarten Hitzendorf
Hitzendorf 163/1, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 20 45  •  kiga-hitzendorf@gmx.at

Kindergarten Anton Afritsch Kinderdorf
Anton Afritsch Weg 16, 8052 Graz
Tel. +43 316  58 24 44-44 oder +43 664  865 01 35
kindergarten@kinderdorf-steinberg.at

Wiki Kindergarten Attendorf
Attendorf 92, 8151 Attendorf
Tel. +43 3137  202 62  •  kiga.attendorf@hitzendorf.at

Volksschule Hitzendorf
Hitzendorf 4, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137  23 35-20, 21 • direktion@vs.hitzendorf.at

Neue Mittelschule und Polytechnische Schule Hitzendorf
Hitzendorf 120, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137  23 35-10, 11 • direktion@nms.hitzendorf.at
bzw. direktion@pts.hitzendorf.at

Musikschule Hitzendorf
Hitzendorf 4, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 699 12 91 57 98 • geraldlackner@gmx.at

Öffentliche Bibliothek
Hitzendorf 163/3, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 49 63 • hitzendorf@bibliotheken.at

Sportzentrum und Kirschenhalle 
Hitzendorf 176, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 22 55-0 • office@kirschenhalle.at

Für Sie da!
Öffentliche Einrichtungen und Institutionen in Hitzendorf

Hitzendorfer Hilfswerk
Hitzendorf 63/11, 8151 Hitzendorf
Telefon: +43 3137 600 68 • hermine.teschner@aon.at

Hilfswerk Steiermark / Mobile Dienste
Hitzendorf 282/3, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 619 34 • md-hitzendorf@hilfswerk-steiermark.at

römisch-katholisches Pfarramt
Hitzendorf 1, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 22 94 • hitzendorf@graz-seckau.at

Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf
Hitzendorf 269, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 664 480 59 81 • georg.pesenhofer@hitzendorf.gv.at

Post Partner SPAR Zsifkovits
Hitzendorf 291, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 3137 247 20 • hitzendorf@sparmarkt.at

Wasserverband Söding-Lieboch
Alte Bundesstraße 3-4, 8561 Söding • Tel. +43 3137 23 46 oder
+43 664 1506409 (Stördienst) •office@wv-soeding-lieboch.at

Abwasserverband Liebochtal
Packer Straße 85, 8501 Lieboch • +43 3136 614 81

Wasserverband Steinberg
Peter-Rosegger-Siedlung 7, 8151 Hitzendorf
Tel. +43 316  58 69 00 • office@wv-steinberg.at

Abwasserverband Nördliches Liebochtal
Hitzendorf 63/11, 8151 Hitzendorf • Tel. +43 3137 2163 
(Kläranlage) oder +43 3137 / 22 55-20 • awv@hitzendorf.gv.at

Abwasserverband Mittleres Kainachtal mit Södingtal
Grießbrückenweg 20, 8561 Söding 
Tel. +43 3137 30 75 (Kläranlage und Büro) • awvmks@a1.net
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Verwaltungszentrum der Gemeinde Hitzendorf ist das 
Marktgemeindeamt. Es führt und überwacht die Ge-
schäfte der Gemeinde und besorgt die behördlichen 
Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich, aber auch im 
übertragenen Wirkungsbereich des Bundes und des 
Landes. Insgesamt 17 MitarbeiterInnen aus allen Orts-
teilen kümmern sich um die Angelegenheiten und Be-
dürfnisse der BürgerInnen.

Offenes Ohr

Zu folgenden Zeiten ist das Marktgemeindeamt telefonisch
und elektronisch erreichbar:

Montag: 7.00–12.00, 14.00–18.00 Uhr
Dienstag: 7.00–12.00, 14.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 7.00–15.00 Uhr
Donnerstag: 7.00–15.00 Uhr
Freitag: 7.00–12.00 Uhr

	 Hitzendorf 63/11, 8151 Hitzendorf
	 Tel. +43 3137 22 55-0, Fax +43 3137 22 55-21
	 office@hitzendorf.gv.at • www.hitzendorf.gv.at

Offenes Haus

Zu folgenden Zeiten ist das Marktgemeindeamt geöffnet und 
sind wir persönlich für Sie da:

Montag: 7.00–12.00, 14.00–18.00 Uhr
Dienstag: 7.00–12.00, 14.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 7.00–12.00 Uhr
Donnerstag: 7.00–12.00 Uhr
Freitag: 7.00–12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Terminvereinbarung.

Offenes Team

Amtsleitung:
Werner Eibinger
Herbert Roll

Elisabeth Hochstrasser
Brigitte de Vries
Alexius Feichtinger
Barbara Gugl
Melanie Hauser
Gerlinde Knopper
Michaela List

Andreas Neubauer
Birgit Paierl 
Elisabeth Peier
Renate Purgstaller
Andrea Reichart
Angelika Schwar
Andreas Spari
Margit Spath
Heidemarie Hacker (in Karenz)

Offen für Neues?

Hitzendorf gilt aber auch in Sachen elektronische Verwaltung 
österreichweit als Vorreiter. Die meisten Anträge und Formula-
re können Sie dementsprechend auch gemütlich von zu Hause 
aus einbringen: Vorlagen zum Download oder zur elektronischen 
Übermittlung finden Sie auf der Website der Gemeinde unter 
www.hitzendorf.gv.at/formulare

Darüber hinaus gibt’s alle Neuigkeiten aus dem Gemeindeamt 
und dem Gemeindeleben, alle Veranstaltungen, die Termine für 
die Müllabholung und dazu den elektronischen Ortsplan samt 
Navigation zu allen wichtigen Adressen vom Arzt bis zum Lieb-
lingswirt auch für Ihr Handy: mit der Hitzendorf-App für Smart-
phones, gratis herunterzuladen in den Stores (iOS und Android).

Bestes Service von Amts wegen
Ihr Marktgemeindeamt in Hitzendorf

Im Eingangsbereich des Marktgemeindeamtes erwartet Sie zu-
dem eine Selbstbedienungs- und Infozone mit den wichtigsten 
Infos, Formularen und Unterlagen. Diese Zone steht Ihnen sie-
ben Tage die Woche rund um die Uhr offen.
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Die wichtigsten Freunde, Helfer und andere Notdienste:

Feuerwehr /  ( Notruf 122

Freiwillige Marktfeuerwehr Hitzendorf
Tel. +43 3137 49 62 (Rüsthaus, nur im Alarm besetzt) 
Tel. +43 664 511 47 33 (HBI Martin Higgersberger-Mixner) 

Freiwillige Feuerwehr Berndorf
Tel. +43 3137 45 52 (Rüsthaus, nur im Alarm besetzt) 
Tel. +43 664 373 42 08 (HBI Andreas Tauber)   

Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach
Tel. +43 664  920 45 40 (HBI Josef Huber) 

Freiwillige Feuerwehr Söding
Tel +43 3137 40 00, Rüsthaus, nur im Alarm besetzt
+43 664 151 55 72, HBI Norbert Schmiedbauer
 
Notruf für den Bezirk Graz-Umgebung 
Tel. +43 3133 122  
 

Polizei /  ( Notruf 133

Polizeiinspektion Hitzendorf
Tel. +43 59  133 61 41  
 
Bezirksleitstelle Seiersberg
Tel +43 59 133 61 30-100 

Rettung /  ( Notruf 144

Auskünfte Rotes Kreuz (werktags 8 bis 18 Uhr)
Tel. +43 800 22 21 44

Grünes Kreuz Lieboch
Tel. +43 (0) 3136 / 62222

Krankentransport /  ( 148 44

Ärzte /  ( Notruf 141

Dr. Roswitha Hillebrand  
Ärztin für Allgemeinmedizin
Tel. +43 3137 203 40 
Di. 8.00–12.00 Uhr und 15.00–17.00 Uhr, Mi. 8.00–12.00 Uhr, 
Do. 15.00–19.00 Uhr, Fr. 8.00–12.00 Uhr, Sa. 8.00–10.00 Uhr

Dr. Franz Mostegel
Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel. +43 3137 33 19 
Mo. 8.00–11.00 Uhr, Di. 8.00–11.00 und 15.00–19.00 Uhr,
Mi. 8.00–11.00 Uhr, Do. 8.00–11.00 und 15.00–19.00 Uhr,
Fr. 8.00–11.00 Uhr

Dr. Ulrike Nowak-Hölzer
Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie
Tel. +43 3137  273 35 oder +43 664  73 67 29 66
Mo. 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, Di. 9.00–13.00 Uhr,
Mi. 13.00–18.00 Uhr, Do. 9.00–14.00 Uhr, Fr. 12.00–16.00 Uhr

Dr. Georg Pratl
Facharzt für innere Medizin
Tel. +43 3137 236 00
Mo. 8.30–13.00 Uhr, Di. 17.00–20.00 Uhr, Mi. 8.00–12.00 Uhr,
Fr. 8.30–12.30 Uhr
 

Vergiftungszentrale
Wien /   ( Notruf +43 1 406 43 43

Apotheke
	
Marien-Apotheke Hitzendorf	
Tel. +43 3137 430 43

Für den Fall der Fälle ...
Notdienste und Notrufnummern in Hitzendorf
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Die am häufigsten anfallenden Müll-Fraktionen (Alt-
papier, Verpackungen, Restmüll, auf Wunsch Biomüll) 
werden in der Gemeinde direkt bei Ihnen zu Hause 
abgeholt. Auf Grund der Größe der Gemeinde ist das 
Gebiet in fünf Sammelzonen unterteilt, in denen der 
Abfall zu unterschiedlichen Terminen abgeholt wird.

Genau jene Abholtermine, die für Ihr Haus gelten, stehen im 
jährlich erscheinenden Umwelt- und Veranstaltungskalender. 
Darüber hinaus sind die Termine auch per BürgerSMS sowie in 
der Hitzendorf-App – gratis für iOS und Android – abrufbar.

Die Sammelzonen in Hitzendorf

 Bereich A: Altenberg, Altreiteregg, Berndorf, Höllberg, 
	 Michlbach, Neureiteregg

 Bereich B: Doblegg, Hitzendorf, Holzberg, Mayersdorf,
	 Niederberg, Oberberg, Pirka

 Bereich C: Attendorf, Attendorfberg, Schadendorfberg,
	 Södingberg, Stein

 Bereich D: Mantscha, Mühlriegl, Riederhof

 Bereich E: Bgm.-Kortschak-Siedlung, Peter-Rosegger-
	 Siedlung, Prankel-Siedlung, Rohrbach, Steinberg

Sperrmüll, Alt- und Problemstoffe

Sperrmüll sowie Alt- und Problemstoffe, also jene Müllsorten, 
die nicht zu Hause gesammelt werden, können einmal wöchent-
lich im ASZ Hitzendorf angeliefert werden. Das ASZ ist jeden 
Freitag in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Abrechnung erfolgt mittels ASZ-Karte und Verwiegung vor 
Ort, die Gebühren werden im Nachhinein vorgeschrieben.

Das Abfallsammelzentrum
Das Abfallsammelzentrum Hitzendorf (ASZ) besteht aus zwei 
Zonen. Welche Abfälle können in welcher Zone entsorgt wer-
den?

Zone 1
In dieser Zone können Sie Sperrmüll, Altholz, Alteisen, Altreifen, 
Altpapier und Kartonagen, Thermomix (Kunststoffe für thermi-
sche Verwertung), Bauschutt und Asbestzement abladen. Die 
angelieferte Gesamtmenge wird verwogen und verursacherge-
recht verrechnet. Die Kosten betragen € 0,09 je angeliefertem 
Kilogramm (inkl. 10 % Umsatzsteuer).

Zone 2
In dieser Zone können Sie Problemstoffe (Medikamente, Lacke, 
Altöle etc.), Altkleider/-schuhe, Elektro-/Elektronikaltgeräte, 
Gerätealtbatterien/-akkumulatoren, Speisefette/-öle und Ver-
bundkartons (Tetra Paks) abgeben. Die angelieferten Mengen 
werden nicht verwogen, sondern nur stückweise bzw. men-
genmäßig erfasst. Die Entsorgung ist kostenlos, da die Kosten 
bereits in die allgemeine Abfallabfuhrgebühr eingerechnet sind 
bzw. die Entsorgungsgebühr bereits im Kaufpreis inkludiert ist.

TKVs in Attendorf, Hitzendorf und Steinberg

Die Tierkörperverwertungsstellen in Attendorf, Steinberg und in 
Hitzendorf sind rund um die Uhr für private Anlieferungen offen.

Weitere Tipps zum perfekten Mülltrennen entnehmen Sie der 
Broschüre „Trennt’s!“, die nun in komplett aktualisierter Auflage 
vorliegt.

Rein damit!
Altstoff- und Müllsammlung in Hitzendorf
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Wer in Hitzendorf einen Hund besitzt, hat’s gut: 
Im Gegensatz zu (beinahe) allen anderen Ge-
meinden hebt Hitzendorf keine Hundeabgabe ein! 

Der Wegfall der Hundeabgabe bedeutet aber nicht, dass auch 
die Registrierungspflicht aufgehoben wäre. Denn die gilt öster-
reichweit nach folgenden Spielregeln, die alle Hundehalter aus-
nahmslos zu berücksichtigen haben:

Chip verpflichtend

Die Kennzeichnung mittels Microchip stellt sicher, dass ein Hund 
eindeutig mit einem weltweit einmaligen Nummerncode identi-
fiziert werden kann. Dies ist notwendig, um entlaufene Hunde 
schnell auf die rechtmäßigen BesitzerInnen, ohne langen Aufent-
halt in einem Tierheim, zurückführen zu können. Außerdem kann 
diese Kennzeichnungsform in Fällen von ausgesetzten, zurückge-
lassenen oder gestohlenen Hunden sehr hilfreich sein.

Welpen müssen spätestens mit einem Alter von drei Monaten, 
jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe, gechippt werden. 
Ältere Hunde, die in Österreich ein neues Zuhause gefunden 
haben, müssen ebenfalls mit einem Microchip gekennzeichnet 
werden, sofern sie bislang noch nicht gechippt wurden.

Die Implantation des Microchip wird von einer Tierärztin/einem 
Tierarzt Ihrer Wahl durchgeführt.

Verpflichtende Registrierung in der Datenbank

Ein Microchip ist nur dann sinnvoll, wenn der Zifferncode und 
die Daten des Hundes bzw. der Besitzerin oder des Besitzers in 
einer Datenbank gesammelt werden. Seit Anfang 2010 gibt es 
eine österreichweite Datenbank, in der alle Hunde gemäß § 24a 
des Tierschutzgesetzes jedenfalls registriert werden müssen.

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um einen Hund in 
der Heimtierdatenbank zu melden:

1) Online-Registrierung

Dazu benötigt man eine aktivierte Bürgerkarte (per E-Card oder 
Handy) und eine gültige E-Mail-Adresse. Bei Verwendung der 
E-Card wird ein Kartenlesegerät benötigt. Der Einstieg erfolgt 
über http://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at

Diese Meldung ist kostenlos und Sie haben die Möglichkeit, jeg-
liche Änderungen Ihrer Daten selbst vorzunehmen.

2) Registrierung durch den Tierarzt

Die Tierärztin/der Tierarzt, die/der die Kennzeichnung vorge-
nommen hat, kann im Auftrag der Halterin/des Halters auch die 
Meldung vornehmen. Diese Variante ist kostenpflichtig.

3) Registrierung bei der BH

Die Halterin/der Halter kann die Daten an die zuständige Be-
zirksverwaltungsbehörde melden, die dann die Registrierung 
vornimmt. Die Bezirksverwaltungsbehörden können dafür Ge-
bühren einheben. Aber auch unser Marktgemeindeamt ist bei 
der Registrierung gerne behilflich. Selbstverständlich kostenlos!

Regeln für den besten Freund
Hundehaltung in Hitzendorf
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Meldepflichtige Daten

Folgende Daten sind bei der Registrierung Ihres Hundes ver-
pflichtend:

a) Personenbezogene Daten des Hundehalters:

 Name, Art und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises, 	
	 Zustelladresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum,
	 Datum der Aufnahme der Haltung,
	 Datum der Abgabe und neuer Halter/neue Halterin,
	 (Name und Nummer eines Lichtbildausweises)
	 oder des Todes des Tieres

b) Tierbezogene Daten:

 Rasse, Geschlecht, Geburtsdatum (bzw. Geburtsjahr),
	 Microchipnummer, durchgeführte Eingriffe, Geburtsland,
	 freiwillig: Nummer des Heimtierausweises, Datum
	 und Impfstoff der letzten Tollwutimpfung.

Bitte vergessen Sie nicht, die Daten bei Bedarf zu aktualisieren! 
Außerdem muss gemeldet werden, wenn der Hund an eine neue 
Besitzerin/einen neuen Besitzer abgegeben wird oder auch, dass 
der Hund verstorben ist.

Niemals ohne!

Der Hundehalter hat dafür Sorge zu tragen, dass durch das Tier 
dritte Personen weder gefährdet noch über das zumutbare Maß 
hinaus belästigt werden. Hunde sind an öffentlich zugänglichen 
Orten wie öffentliche Straßen oder Plätze, in Gaststätten, Ge-
schäftslokalen und dergleichen, entweder mit einem geschlos-
senen Maulkorb zu versehen oder so an der Leine zu führen, dass 
eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet wird.
 

Gratis-Gackerlsackerl

Der Hundehalter hat außerdem dafür zu sorgen, dass öffent-
lich zugängliche Bereiche, die stark frequentiert werden, wie 
z. B. Geh- oder Spazierwege, Kinderspielplätze, Freizeit- oder 
Wohnanlagen, nicht verunreinigt werden. Auch das „Häufchen-
machen“ auf fremden Grundstücken ist untersagt. Im Markt-
gemeindeamt werden dafür kostenlos sogenannte „Gackerl-Sa-
ckerln“ zur Verfügung gestellt.

Das Formular dazu finden sie im Internet
unter www.hitzendorf.gv.at/formulare
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Wenn die weiße Pracht von oben kommt, sind Hausbe-
sitzer in der Pflicht: Die Verantwortung für die Nutz-
barkeit von Straßen und Gehwegen liegt stets beim 
Grundeigentümer. Hier drei wesentliche Regeln, was 
Grundeigentümer tun müssen, um sich im Fall des Fal-
les schad- und klaglos zu halten: 

1) Schneeschaufeln am eigenen Grund 

Wenn es geschneit hat, liegt die Schneeräumungspflicht immer 
beim Grundeigentümer. Deshalb Zufahrten, Parkplätze, Gehwe-
ge und private Straßen stets vom Schnee befreien und streuen. 
Andernfalls haftet der Eigentümer für Schäden an Personen und 
Sachen.
   
2) Gehsteige nutzbar machen 

Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten haben dafür zu 
sorgen, dass die entlang der Liegenschaften in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 Metern vorhandenen, dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Gehsteige und Gehwege, einschließlich der in 
ihrem Zuge befindlichen Einfahrten bzw. Stiegenanlagen, in der 
Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut werden. Die 
Haftung liegt beim angrenzenden Eigentümer und NICHT bei der 
Gemeinde, eine diesbezügliche Ausnahme besteht nur bei unver-
bauten land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken. 
 
3) Hauptverkehrsstrecken vor Stichstraßen
 
Extreme Wettersituationen fordern die Schneeräumer beson-
ders heraus und werden generalstabsmäßig abgearbeitet. Zuerst 
müssen die Hauptverkehrsstrecken und öffentlichen Plätze ge-
räumt werden. Erst dann werden Nebenstraßen und Stichwege 
bearbeitet.

In der warmen Jahreszeit stehen im Freien allerhand 
Arbeiten an – vom Rasenmähen bis zum Holzschneiden. 
Dazu gibt es in der Gemeinde eine Empfehlung, die dem 
guten Miteinander unter Nachbarn dienen soll. 
	
Im gesamten Gemeindegebiet werden folgende Zeiten für lärm-
erregende Arbeiten im Freien nahegelegt: 

 Montag bis Samstag 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr. 
	 An Sonn- und Feiertagen ist Ruhetag. Die hier genannten 	
	 Zeiten gelten nicht für Arbeiten in landwirtschaftlichen Be-	
	 trieben.

Brauchtumsfeuer

Das Entzünden von Brauchtumsfeuern ist gemäß § 2 Z 1 der 
Steirischen Brauchtumsfeuerverordnung ausschließlich am Kar-
samstag von 15 Uhr bis Ostersonntag 3 Uhr, sowie zu Sonnwend 
am 21. Juni erlaubt. Dabei darf nur trockenes Holz (Baum- und 
Strauchschnitt) ohne Rauch- und Geruchsentwicklung punktu-
ell verbrannt werden. Keinesfalls dürfen Abfälle, insbesondere 
Altholz (Baumaterial, Verpackungen, Paletten, Möbel usw.) und 
nicht biogene Materialien (Altreifen, Gummi, Kunststoffe, Lacke  
usw.) bei Brauchtumsfeuern mitverbrannt werden. In jedem Fall 
sollten Sie bereits länger gelagertes Material umschlichten, um 
eingenisteten Kleintieren (z. B. Igel, Mäuse, Vögel) ein Überleben 
zu ermöglichen!

Für den Rest des Jahres gilt das Abbrennverbot von biogenen 
Materialien, dazu gehören auch Baum- und Strauchschnitt. 
Auch das Abheizen von kleineren Mengen (Schiebtruhenmenge) 
ist bei Strafe verboten (bis zu 7.270 Euro)!

… im Winter … im Sommer

Auf gute Nachbarschaft ...
Regelungen fürs Zusammenleben in Hitzendorf

Mehr dazu im Intenet unter www.hitzendorf.gv.at/leben
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Nach der Fusion wurden die Förderungen jenen der 
ehemaligen Gemeinde Hitzendorf angeglichen:

Alarmanlage

Einbruchmeldeanlagen, die der VSÖ- oder VDS-Richtlinien, EN 
50130, EN 50131 oder OVE-Richtlinie R2 entsprechen und durch 
eine zertifizierte Firma in Betrieb genommen wurden, werden 
mit 20 % der Investitionssumme (max. 200 Euro) gefördert. 

Baubeihilfe

Das Plus für Häuslbauer: Bei Bauvorhaben gibt es finanzielle 
Unterstützung in Form von 50 % Förderung auf die gesetzliche 
Bauabgabe.

Hitzendorf-Ticket

Inhaber von nicht übertragbaren Jahres-, Halbjahres- oder Stu-
dienkarten der Steirischen Verkehrsverbund GmbH (Verbund Li-
nie) können mit Zuschüssen in der Höhe von 17 bis 130 Euro 
rechnen. Details unter www.hitzendorf.gv.at/subventionen

Besamungen Viehzucht

Für Besamungen winken Zuschüsse in folgenden Höhen:

 künstliche Schweinebesamung:
    7 Euro pro Besamung

 künstliche Rinderbesamung:
    24 Euro pro Besamung

 künstliche Rinderbesamung durch den Landwirt
    (Eigenbestandsbesamung): 15 Euro pro Besamung

 natürliche Rinderbesamung:
    100 % der Sprungkosten pro Sprung

Betriebsgründung/-ansiedelung/-erweiterung

Damit Unternehmer besser voran kommen: Der Zuschuss für 
Wachstumsbetriebe in folgenden Höhen:

 0,25 % der Investitionssumme bei Investitionen
    und Erweiterungen

 330 Euro je neu geschaffenem Arbeitsplatz 

Biomassefeuerungsanlage

Wer umweltfreundlich mit Biomasse heizt, profitiert auch för-
derungstechnisch:

 220 Euro je Nahwärmeanschluss (Basis: erneuerbare Energie)

 370 Euro je Pelletsofen, Hackschnitzelheizung, Scheitholzge-
    bläsekessel, Kachelofen (als Hauptheizung)

Geräte- oder Maschinengemeinschaft

Mit vereinten Kräften: Geräte-und Maschinenankäufe von land- 
und forstwirtschaftlichen Gemeinschaften (ab 3 Personen) wer-
den mit mindestens 10 % des Anschaffungspreises gefördert. 
Höchstförderungssatz 20 %! Höchstgrenze: 3.700 Euro. 

Intensivsprachwoche (Ausland)

Über den Tellerrand hinaus: SchülerInnen aus Hitzendorf, die 
Intensivsprachaufenthalte im Ausland besuchen, können mit
60 Euro Zuschuss rechnen.

Da haben Sie mehr davon!
Förderungen und Zuschüsse in Hitzendorf

Fortsetzung nächste Seite
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Kanalisationsbeitrag

Der Kanalanschluss geht ganz ordentlich ins Geld. Damit die Be-
lastung planbarer wird, gewährt Hitzendorf einen Zahlungsplan 
in 2 bis 6 Raten.

Kleinkläranlage

Wer eine dezentrale Kleinkläranlage neu errichtet und Bundes-
mittel nicht in Anspruch nehmen kann, bekommt von der Ge-
meinde 110 Euro pro im Haus gemeldeter Person.

Lehrlingsausbildung

Betriebe, die auf Nachwuchskräfte setzen, profitieren in Hitzen-
dorf doppelt: Pro ausgebildetem Lehrling bekommen Hitzendor-
fer Unternehmen eine Rückvergütung der Kommunalsteuer in 
Höhe von 145 Euro pro Jahr.

Privater Verkehrsspiegel

Sicherheit fährt vor: Wer seine Ein- bzw. Ausfahrt mit einem 
privatem Verkehrsspiegel sicherer macht, bekommt 50 % der 
Anschaffungskosten rückerstattet.

Wärmepumpe / Erdwärmeanlage

Die Neuerrichtung von Wärmepumpen oder Erdwärmeanlagen 
in Hitzendorf wird einmalig finanziell unterstützt:

 185 Euro je Wärmepumpe

 370 Euro je Erdwärmeanlage

Musikschule

Klingt gut: Wer seinem Kind eine musikalische Ausbildung an-
gedeihen lässt – in der Musikschule Hitzendorf oder in jeder 
anderen steirischen Musikschule mit Öffentlichkeitsrecht –, be-
kommt

 pro Schüler und Semester:
    – in der Musikschule Hitzendorf: 37 Euro
    – in öffentlichen Musikschulen: 74 Euro

 pro Früherziehungskind und Semester: 22 Euro  
	    

Schullandwoche (Inland)

Naturerlebnis für Kinder: Die Teilnahme an Schullandwochen, 
Schikursen oder Schwimmwochen wird pro Pflichtschüler 
mit 15 Euro (bei max. viertägigem Aufenthalt) bzw. 30 Euro
(ab fünftägigem Aufenthalt) unterstützt

Solaranlage/Photovoltaikanlage

Strahlende Aussichten für Energiegewinnung aus der Sonne: Die 
Gemeinde Hitzendorf unterstützt die Errichtung von

 Solaranlage mit Flachkollektoren
    je m2 Aperturfläche: mit 50 Euro

 Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektoren
    je m2 Absorberfläche: mit 100 Euro

 Photovoltaikanlage je kWp Leistung:
    mit 250 Euro

    Die Höchstgrenze beträgt 1.250 Euro.

Da haben Sie mehr davon!
Förderungen und Zuschüsse in Hitzendorf
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Zuchtviehankauf

Der Ankauf männlicher Zuchttiere für die Landwirtschaft wird 
mit mindestens 14,50 Euro je deckfähigem Schwein bzw. deck-
fähigem Rind gefördert. Auch der Ankauf von Widdern und Bö-
cken wird unterstützt. 

Impressum:
„Mehr für Sie drin!“ ist eine Sonderausgabe von „Hitzendorf Aktuell“, 
den Amtlichen Mitteilungen der Marktgemeinde Hitzendorf. Medien-
inhaber und Herausgeber: Marktgemeindeamt Hitzendorf, 8151
Hitzendorf 63; Redaktion: AL Werner Eibinger; Druck: Dorrong, Graz

Alle Details zu den Förderungen im Internet
unter www.hitzendorf.gv.at/subventionen



Marktgemeindeamt Hitzendorf  •  8151 Hitzendorf 63/11
Tel. + 43 (0) 31 37 / 2255-0  •  office@hitzendorf.gv.at  •  www.hitzendorf.gv.at

Amtliche Mitteilungen viermal jährlich

Das Aktuellste und Wichtigste aus 
und für Hitzendorf gibt es vier-
teljährlich – Schwarz auf Weiß 
– in „Hitzendorf Aktuell“, den 
Mitteilungen aus dem Marktge-
meindeamt. Die acht bis zwölf 
Seiten starke Zeitung steckt in 
jedem Hitzendorfer Briefkas-
ten.

Sonderausgaben im Anlassfall

Weil sich auch in den Bereichen 
Bildung & Kultur, Soziales, Sicher-
heit, Jugend oder Umwelt ständig 
viel tut oder manche Themen 
besonders brennend sind, gibt 
es im Jahreslauf immer wieder 
Sonderausgaben von „Hitzen-
dorf Aktuell“ zu aktuellen Ge-
meindeentwicklungen.

Hitzendorf im weltweiten Netz

Am Internet kommt heute niemand mehr vorbei. Deshalb prä-
sentiert sich die Gemeinde Hitzendorf auf der Web-Plattform 
www.hitzendorf.at 
mit allen ihren öf-
fentlichen Bereichen 
von den Schulen bis 
zum Tourismus.

Die elektronische Gemeinde

Unter www.hitzendorf.gv.at präsentiert sich die Marktgemeinde 
im Netz: Auf einen Klick erfahren Sie alles über wichtige Termi-
ne, Förderungen, Formulare, die Leistungen der Gemeinde, den 
Ortsplan oder den 
Gemeinderat.

Auf einen Wisch

Smartphone-Besit-
zer haben das Allerneueste aus Hitzendorf ständig in der Hand: 
Die Hitzendorf-App weiß alles über Veranstaltungen oder die 
Müllabfuhr und führt mit dem Ortsplan zu den wichtigsten Ad-
ressen. Gratis für iOS und Android.

Die wichtigsten Informationsquellen

BürgerInnenservice in Hitzendorf
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